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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz 
TSchG) BGBl. I Nr. 118/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

86/2018, geändert wird 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2022 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2023 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Beschlüsse des Tierschutzrates, des Vollzugsbeirates und der Landestierschutzreferentinnenkonferenz 
sowie Punkte des Regierungsprogramms sollen in einer Novelle des TSchG umgesetzt werden. 
 

Ziel(e) 
- Verbesserung des Tierwohls und des Tierschutzes 
- Durchführungsbestimmungen, die bisher im Bundesgesetz zur Durchführung unmittelbar anwendbarer 
unionsrechtlicher Bestimmungen auf dem Gebiet des Tierschutzes, BGBl. I Nr. 47/2013, geregelt waren, 
sollen zur besseren Übersichtlichkeit ins TSchG aufgenommen werden 
- Verwaltungsvereinfachung 
- Parteistellung von Tierschutzombudspersonen soll ausgeweitet werden 
- Anpassung der Strafbestimmungen 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
Das im Regierungsprogramm geforderte Verbot des Schredderns lebendiger Küken soll umgesetzt und 
die Tötung männlicher Küken Beschränkungen unterworfen werden. Darüber hinaus soll ein Verbot der 
Tötung und der Verbringung zum Zweck der Schlachtung von Säugetieren, die sich im letzten Drittel der 
Gravidität befinden, umgesetzt werden. 
Weiters soll ein Beschluss der Landestierschutzreferentinnenkonferenz vom 15.3.2019 umgesetzt werden, 
in dem ersucht wurde eine rechtliche Grundlage für eine Zusammenführung der Heimtierdatenbank mit 
Datenbanken der Länder und Gemeinden zu schaffen. 
Ebenfalls umzusetzen wäre ein in seiner 38. Sitzung am 13.6.2019 gefasster Beschluss des 
Tierschutzrates, dass ein Tierhalteverbot auch die Betreuung von Tieren umfassen sollte. Personen mit 
aufrechtem Tierhalteverbot betreuen oftmals weiterhin einen ganzen Tierbestand. 
Sowohl Tierschutzrat als auch Vollzugsbeirat haben festgehalten, dass das Scheren der Vibrissen beim 
Hund einen verbotenen Eingriff darstellt. Eine gesetzliche Verankerung wäre vorzunehmen. 
Darüber hinaus sollen Ausnahmen für die Weitergabe von Tieren mit Qualzuchtmerkmalen sowie 
kupierten Hunden klargestellt werden. 
Der Beschluss des Tierschutzrates vom 18.11.2021 betreffend das Verbot der Bewerbung von Tieren mit 
Qualzuchtmerkmalen wäre ebenfalls umzusetzen. 
Die Bestimmungen für den (Online)-Handel mit Tieren sollen überarbeitet und damit im Vollzug 
bestehende Probleme beseitigt werden. Durch die vorgesehene Ermächtigung der Behörde, Auskunft über 
bestimmte Daten von Telekommunikationsdienstleistern zu verlangen, sowie die Ausdehnung der 
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Strafbarkeit auf Auslandstaten, soll die Ahndung von Verwaltungsübertretungen effektiver gestaltet 
werden. 
Zudem soll die Parteistellung der Tierschutzombudspersonen auch auf Verfahren nach dem 
Tiertransportgesetz 2007 erweitert und ihnen damit auch das Recht, Rechtsmittel in Angelegenheiten des 
Tiertransportgesetzes 2007 zu erheben, eingeräumt werden. Darüber hinaus erfolgt die Klarstellung, dass 
Tierschutzombudspersonen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Parteistellung zukommt. 
Die Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren auf Vollspaltenböden ist umstritten und wird seitens des 
Volksanwalts und diverser NGOs kritisiert. Ein Verbot für Vollspaltenböden im Rahmen der Haltung von 
Absetzferkeln, Mastschweinen und Zuchtläufern wäre langfristig zu prüfen und soll die soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Auswirkung des langfristigen Ausstiegs aus dieser Haltungsform 
transparent gemacht werden. 
 
Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Vorsorgender Schutz der Gesundheit der Verbraucher:innen 
insbesondere durch sichere Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch 
ausreichende klare Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der 
Tiergesundheit und des Tierschutzes, um den Erwartungen der Verbraucher:innen gerecht zu werden und 
den Tier- und Warenverkehr zu gewährleisten." der Untergliederung 24 Gesundheit im 
Bundesvoranschlag des Jahres 2022 bei. 
 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
• Die vorgesehenen Regelungen fallen in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union, 
dienen aber nicht der Erfüllung unionsrechtlicher Vorgaben. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
• Keine 
 
Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.12 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 1154070322). 
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